
 
 

Empfehlungen GYM bzw. FOS Abschlussklassen 

 

Liste mit Schülernamen für die Empfehlung für das Gymnasium bzw. FOS  nach § 30 ÜSchO  

bzw. VI Fachoberschule des Kompendium RS+ an das Sekretariat geben und die Berechtigung 

als Beiblatt mit dem Zeugnis austeilen. Kopie für die Akte nicht vergessen!!! 

ÜSchO§ 30 Übergang von einer Integrierten Gesamtschule oder  

einer Realschule plus in die gymnasiale Oberstufe  (Gym- Empfehlung) 

 

(2) In der Realschule plus wird die Berechtigung erteilt, wenn im Abschlusszeugnis nach 

Besuch der Klassenstufe 10 in allen Fächern mindestens die Note „befriedigend" vorliegt.  

Unterschreitungen in bis zu drei Fächern sind zulässig.  

Unterschreitung  Ausgleich/ keine Empfehlung   * 

In einem Fach um eine Notenstufe kein Ausgleich nötig / Empfehlung 

In einem Fach um mehr als eine Notenstufe ausgleichen  

In zwei oder drei Fächern alle Noten ausgleichen 

In drei Fächern, mehr als ein Fach ist 

Deutsch, Englisch o. Mathematik 

kein Ausgleich möglich / keine Empfehlung 

In vier Fächern keine Empfehlung  

 

*Unterschreitungen in Deutsch, Englisch und Mathematik können nur innerhalb dieser 

Fächergruppe oder durch die Wahlpflichtfachnote (gemeinsame Note) ausgeglichen 

werden. 

Für den Ausgleich gilt:  

Die Note „ausreichend“ durch die Note  „sehr gut“ oder  „gut“ 

Die Note  „mangelhaft“  durch die Note  „sehr gut“ 

 

 

VI Fachoberschule des Kompendiums Realschule plus (FOS - Empfehlung) 

 

„Es wird zugelassen, wer den qualifizierten Sekundarabschluss I mit einem Notendurchschnitt 

(arithmetisches Mittel aus den Zeugnisnoten der Pflicht- und Wahlpflichtfächer) von mindestens 

3,0 besitzt, wobei keines der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik schlechter als mit 

„ausreichend“ bewertet sein darf.“   

Bei der Aufnahme in die Fachoberschule kann Schülerinnen und Schülern der Realschule plus, 

an der die Fachoberschule angebunden ist, kein Vorrang eingeräumt werden. 

Empfehlung FOS   3, keine 5 in einem Hauptfach 

 

 

Stand 27.08.2018 


